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Bekanntmachung
"ber das Ausmahlen von Brotgetreide.

Vom 5 . Januar 1915.

fci. B 'mdeSrat hat auf Grund des 8 3 deS Gesetzes über

8 t.
Zur Herstellung van Rvggenmehl ist der Roggen mindesten«

iS zu zweiundachizig vom Hundert durchzumahlen,
s. , ! i.andeSzentralbehörden oder die von ihnen bestimmten R-

bi« i .,^ UL® er^ eüUr 9 U0" Weizenmehl ist der Weizen mindestens
biS zu achtzig vom Hundert durchzumahlen mmoestenS

Hörden ^ Öie bestimmten Be-

3 Ä ”u8>"n*m "» «"<»»«. 2.

iu  Sr "“? • bltl n  ® erOrb,u'"0 zugelaffene Mehlsorte gleicher^
lebt » ' s verkauften in. Ausmahlverhäl .niS am nächsten

rnt bann uettZ "? " " " 8 3 ^ -̂assenen Mehlsorte ist ernur oann verpflichtet , wenn er sie auf Grund einer « a
teilten Erlaubnis selbst Herstellen kann. ^ 8 3 fr ‘

nach fm  88 472 ‘ 47 ? eineb »-ringerwertigen M -Hles
o -V 88 472 , 473  b -s Bürgerlichen Gesetzbuchs zu mindern

bet ^ eserung eines hohe . wertigen enisprechend zu erhöhen.

3 ’. r
fl * 9t bQt' cr  ganz oder teilweise nicht liefern kann.

Müb .^ nmehl <§ 2Abs.  I > darf insbesondere auch von den

~ » ä ä m £
mSf 1” ? '8 / '"halt Weizenauszugsmehl (§ 2 Abs. 2) darf unge-

für Rechnun ^ °in7? 7' 9/ " and ) für  Fälle , in denen Weizen

SWCBTÄ 'jir * « Ä 2
schrjft des Ab7 ? ^ N ^ 7 kennen Ausnahmen von der Bor-
Wnmkbl ls ' s ^ ^ r " l°t>' n, daß die Abgabe von
nähme de- Mii ^ V .T T* eine  andere zur Bor-
Lohnmülle » !. ^ ° 0 ; b,e§ flUt aU<i)  fÖr bie  Kunden - und

®ie Beamten der Polizei und die von der Polizeibehörde be-

1915.

sachverständigen sind befugt , in die Räume , i„ denen Mehl
Lf Ö h ' ü * IUILb' Ieöeräeit >n die Räume , in denen Mehl ausbewabrt
2 ' b° lten oder verpackt wird , während der Geschäftszeit einzuireten'
daselbst Besichtigungen vorzunehme », GeschäslSaufzeichnnngen einru'

'h - r Auswahl Proben zum Zwecke der llnterl
L ^ “" 0^ 0*0' " Emp 'angsbestatigung zu entnehmen . Auf Verlangen
affen der Probe amtlich verschlossen oder versiegelt zurückzu-

»«" » , » P ' °b. <me
§ 7.

mir « ? " ■U".ternebmecr Don  betrieben , ,n denen Mehl Herges,ellt
onen ff»«" bT 6eMte " B ' t. iebsleiter und « ufsich.sper.

sonen sind verpflichtet, den Beamten der Polizei und den ^ackver.
ständigen auf Erfordern Auskunft über das Verfahren bei Hechell.
ung der Erzeugnisse , über den Umfang des Betriebs und .ider die

gelangenden Stoffe , insbesondere auch über deren
Menge und Herkunft zu erteilen.

® ‘* Sachverständigen sind, vorbehaltlich der dienstlichen Bericht-
k^ ung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten verpachtet , über
,u ibrer ' » " " 0d" . ^ ^ -sä -aftSverhällniffe , welche durch die Aufsicht
der Miuei ^ «kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und sich
niffe ^ .g ? " " b ^ " '° -"ung der Geschäfts , oder Betriebsgeheim-
n .ffe zu enthalten . Sie sind hierauf zu vereidigen.

- 8 io.
Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhnndert Mark oder mit

Gefängnis bis zu drei Monaien .vird bestraft:
1.) wer den Vorschriften über das Durchmahlen des Getreides

i 8 2 ' 3) Iv-vie über da? Mischen des Weizenmehls
(8 G zuwiderhandelt ; 9 v

'7/ , b*n Vorschriften des § 8 zuwider Verschwiegenheit
nicht beobachtet oder der Mittelung oder Verwert,
ung von Gelchasts - oder Betriebsgeheimnissen sich nickt

2.)

enthält,'
3 ) wer den nach § 9

zuwiderhandeil.
In dem Falle der Nr.

trag des Unternehmers ein.

erlaffenen Ausführungsbestimmungen

2 tritt die Verfolgung nur auf An.

8 II.

wird b̂ traft ^ ^ " ^ ^ ^ ^ "hundertfünfzig Mark oder mit Haft

l ) wer den Vorschriften des § 6 zuwider den Eintritt in die
Raume , die Besichtigung , die Einsicht in die Geschästsauf.
Zeichnungen oder die Entnahme einer Probe verweigert,'

2 .) wer die ,n Gemähheit des § 7 von ihm erforderte Aus-
kunft nicht erteilt , oder bei der Auskunftserteilung wiffent-
lich unwahre Angaben macht. ^

_ . 8 12.
D „ R d -rordnung tritt mit de... 11 . Januar 1915 in Kraft.
Der ^ chvkanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens

Die Bekanntmachungen über das Ausmahlen von Brotgetreide
vom 28.  Oktober 1914 (Reichsgesetzbl. S . 461 l und vom 19 De
zember 1914 sReichsgesetzbl. S . 535 ) werden aufgehoben

Berlin,  den 5 . Januar 1915.

Der Stellvertreter de, Reichskanzlers.
Delbrück.



.
Berlin W . 9 , ben 13 . Januar

Leipziger Straße 2.
Auf Grund von 8 9 der Verordnung des Bundesr-ats

über das Ausmahlen von Brotgetreide vom 5. Januar
1915 (RGBl . S . 3) erlasse ich unter Aufhebung der Er¬
lasse vom 2. Rovember. 10 und 13. Dezember 1914 (Hb.
12 296, 14—09(5, 13 702) folgende Bestimmungen zur Aus¬
führung dieser Verordnung: . . ^

1 Die Ausmahlung von Weizen wrrd rn der Werse
zugelassen, dag von einem Mehl, bei dem der Merzen mrn-
destens bis . zu 80 vom Hundert ausgemahlen wrrd, ern
Auszugsmehl bis zu 10 vom Hundert hergestellt werden

Das Herstellen von Auszugsmehl bei der Aus¬
mahlung von Roggen ist nicht gestattet.

3. Die Vorschriften der Verordnung, dag zur Her¬
stellung von Rogoenmehl der Roggen mindestens bis zu
82 vom Hundert und zur Herstellung von Werzenmehl der
Weizen mindestens bis zu 80 vom Hundert durchzumahlen
ist gelten für alle Mühlen und sind daher auch von den
Kunden-, Lohn- und Tauschmühlen zil̂ eachten. Dem -Ver¬
langen der Kundschaft nach Herstellung von weniger durch¬
gemahlenen Mehlen und nach glerchzertrger Rücklieferung
einer entsprechend größeren Kleiemenge darf nicht ent-

'^ 4̂ Diese PuginMrwrfchristen gelten auch dann, wenn
gemischtes Getreide vermahlen werden soll; so muß Roggen,
der etwa mit Gerste gemischt ist. mindestens brs 82 vom
Hundert durchgemahlen werden.

5. Auf die Durchführung der Vorschriften über das
Auswahlen des Getreides und der in § 5 der Verord¬
nung enthaltenen Vorschrift, dag Weizenmehl (it fe
nähme des Weizenauszugsmehls) nur rn einer Mrjchu ĝ
abgegeben werden darf, die 30 Eewichtsterle durchge-
mablenes Roggenmehl unter 100 Teilen des Ge,amtge-
wichts enthält müssen die Mühlen durch die Ortspdlrzerbe-
hörden scharf überwacht werden. Dabei sind, soweit mög¬
lich, zur Unterstützung der Polizeibeamten besondere Sach¬
verständige gemäß ß 6 der Verordnung heranzuziehen. Bei
der Bestellung von Sachverständigen, die zur Ueber-
wachung der handwerksmäßig betriebenen Mühlen (also
im allgemeinen der Mühlen, die nicht mehr als o Tonnen
Getreide täglich vermahlen können) heranzuzrchen sind,
empfiehlt es sich, die Hilfe der Handwerkskammer rn An¬
spruch zu nehmen. Die Sachverständigen für die Ueber-

■ ■pwp . iiwiTvactjii tifff -t >er zitc uiyien
Handelskammer zu bestellen.

Wegen der Bezeichnung von Stellen, denen die bei
einer Besichtigung entnommenen Proben zum^ Zwecke
wissenschaftlicher Untersuchung vorzulegen sind, falls die
den Sachverständigen mögliche Prüfung zu keiner sicheren
Feststellung führt, behalte ich mir weitere Mitteilung vor.

6. Im Sinne von § 5 Abs. 2 der Verordnung ist unter
Weizenmehl, das bei Inkrafttreten der Verordung rm
freien Verkehr des Inlandes war, alles Weizenmehl zu
-verstehen, das bis zum Ablauf des 10. Januar hergestellt
ist und sich im Beütz von Mühlen, Händlern. Verarbeitern
usw. im Inlands befindet. Solches Mehl darf auch nach¬
her ungemischt abgegeben werden. Mehl, das aus dem
Ausland einseführt wird, darf stets ungemischt abgegeben
werden, ohnß daß es auf den Zeitpunkt der Herstellung
oder Einführung ankommt. , , m ...

7. Die Unternehmer von Mühlen haben Verzeichnisse über
die Bestände an den Mehlsorten anzulegen, die nach§8 1,
2 der Verordnung und nach Ziffer 1, 2 dieser Bestim¬
mungen in Preußen seit dem 11. Januar 1915 nicht
mehr hergestellt werden dürfen.

I ii a bis c. Die Verzeichnisse sind nach den bei¬
liegenden Mustern aufzustellen: sie sind für jeden Mühlen¬
betrieb gesondert anzulegen und haben die Vorräte zu
umfassen, die in dem Betriebe selbst oder in sonstigen
eigenen oder gemieteten Räumen und Silos lagern. Die
Verzeichnisse sind Mrch Eintragung der Abgänge auf dem
laufenden zu erhalten.

Sie haben zu enthalten:
a) eine laufende Nummer,

l>) Firma oder Vor- und Zuname des Empfängers ,
e) den Tag,
d) das Gewicht des Mehls in dz (100 Kilogramm).
Die Verzeichnisse sollen den Bestand vom 11. Januar

Nachweisen; ist dies nicht mehr möglich, so ist der Tag maß¬
gebend, an dem diese Bestimmungen im amtlichen Kreis¬
blatt veröffentlicht worden sind.

8. Diese Bestimmungen sind in dem amtlichen Kreis¬
blatten zu veröffentlichen.

Abdrücke für die Landräte und die Polizeiverwal¬
tungen der kreisfreien Städte sind beigefllgt.

Der Minister für Hamdel und Gewerbe.
Dr. Sydow.

Anlage. Muster I.
Mühle. Roggenmehl.

zu dem der Roggen nicht bis 82 vom Hundert durchgemahlen morden ist.
Abgang

Lsd.
Nr.

Lsd. I
dz Nr.

Name (Firma ) des Empfängers,
Wohnort. Tag Monat dz.

Ungemischtes Weizenmehl.

zu dem der Weizen nicht bis 80 vom Hundert durchgemahlen worden ist (außer Weizenauszugsmehl).

Bestand. . -

Muster 11a.

Abgang.

Lfd.
-Nr.

Lfd.
dz  Nr.

Name (Firma ) des Empfängers,
Wohnort Tag Monat dz



Bestand am

Lfd.
Nr.

dz. Lfd. Name (Firma ) des Empfängers, Tag Monat dz
Nr. Wohnort

1
Muster Ile

onstiges ungemischtes Weizenmehl.

Bestand am
Abgang.

Sb.
Nr.

, Lfd.
dz . Nr.

Name (Firma ) deS Empfängers,
Wohnort

Tag Monat dz

Bad Homburg v. d. H-, den 25 . Januar 1915.
Vorstehende Verordnung nebst Ausführungs -Anweisung wird

veröfsentiicht. Die Ortspvlizeibehöcden des Kreises ersuche ich, sofort
die nötigen Anordnungen zur Durchführung der ertassenen Vor¬
schriften zu treffen, insbesondere dafür zu sorgen, vast die Muhten-
besttzer mit denselben vertraut werden und sie aufs genaueste be
folgen. Zu diesem Zwecke empfiehlt es sich, denselben je ein Exem

vlar dieses KreiSblattes, das von der Expedition deS letzteren in
entsprechender Anzahl bezogen werden kann, zu übersenden

Auch die Kgl. Gendarmen beauftrage ich, durch häufige Revi
sestzustellen. bi.

I . » •:
B e r n u s.

über das Füttern der Tiere auf Schlachtviehmärkten nnd
Scklachtviehhöfen.

Vom 21 . Januar 1915.
Der BundeSrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen
usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327 ) folgende Ver¬
ordnung erlassen: 8 i.

Rinder , mit Ausnahme von Kälbern, und Schafe dürfen auf
Schlachtviehmärkten, Schlachtviehhöfen und Schlachthöfen nur mit
Rauhfuttcr gcfütt-'.t wrrd:n. § 2»

Schweine, die auf Schlachtviehmärkten und zum Riarktverkaus
auf Schiachtviehhöfen oder Schlachthöfen eingestellt sind dürfen
während des Zeitraums von 12 Uhr mittags des dem Markttag
vorhergehende» Tages bis znm Markischluß nicht gefüttert werde».

Die Landeszentraibehörden oder die von ihnen bestimmten Be-
Hörden können diesen Zeitraum abkürzen.

Soweit ein Füttern von Schweinen nach Abs. 1 unö / zu¬
lässig ist. darf Kraftfutter nur bis zu einem Kilogramm, und zwar
Gerste oder Gerstenschrot nur bis zu einem halben Kilogramm täg¬
lich für das T >er verfüttert werden.

Unberührt bleibe» landesgesetzliche Vorschriften, soweit sie die
Bestimmungen der 88 1 und 2 verschärfen.

Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur Aus
führung dieser Verordnung.

8 5.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung oder gegen die
gemäß 8 2 Abs. 2 und § 4 erlassenen Bestimmungen werden m
Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark oder m.t Gefängnis b.S zu
drei Monaten bestraft.

8 6.
Diese Verordnung tritt mit dem 26. Januar 1915 in Kraft

Bad Homburg v. d. H., den 2. Februar 1915.
Wird veröffentlicht.

Der Königliche Landrat.
I . B . :

v. B e r n u S.

Bekanntmachung
betreffend

vorübergehendeErleichterung der Untersuchung von
Schlachtvieh.

Vom 21 . Januar 1915.
Auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung des

Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4 . August
1914 (ReichS-Gesetzbl. S . 327) har der Bundesrat beschlosten

Nach Anordnung der Landesregierungen darf für die
Dauer des gegenwärtigen Krieges von der t« 8 1 » bs- 1
des Gesetzes, betreffend die Schlachtvieh- und Fle .schbe chau,
vom 3. Juni 1900 (Reichs-Gesetzbl. S . 547) rwrgeschr.e-
benen Untersuchung vor der Schlachtung bei Rindvieh,
Schweinen, Schafen, Ziegen »nd Hunden °bge' eh°n werden,
sofern Die Untersuchung nach der Schlachtung durch L

Diesê Bestimmung tritt mit dem Tage der Verkündung in
Kraft.

Berlin,  den 21 . Januar 1915.
Der Stellvertreter deS Reichskanzlers.

Delbrück.

Bad Homburg v. d. H., den 2. Februar 1915
Wird veröffentlicht; die Ortspolizeibehörden des Kreises er¬

suche ich, die Fleischbeschauer entsprechend zu instruieren.
Der Königliche Landrat . I . V. : v. BernuS.
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Der Königliche Landrat.

I B . :
_ v. Bernus.

Bad Homburg o. d. H., den 1. Februar 1915.

Beschlagnahme der Getreide - und
Mehlvorräte

... be8  Innern hat zur Behebung von «Weiseln

sch-7 . w,ÄSÄ* ,,, " rei ‘ " -l' 9- °' l --^ ° . '. ii.

8e6ro J ‘ ? «*>• Alle Borrät -, Me für die Kriegsg " reL-
°ÖeV ^e ^ lagnahmt worden sind, aber noch beim

Der Königliche Landrat
I . V . :

._ __ v. Bernus.

»ab Homburg  v . d. H ., den 2 . Februar 1915.

Bekanntmachung!
Kriegsgetreidegesellschaft.

merksam" * .^ "leibung von Mißverständnissen mache ich darauf auf-
Bundesra .» üb! / "-!' " mmet >v durch die Bekanntmachung des
Mehl v 25 » Mm ' des Verkehrs mit Brotgetreide und

^ 8' Äve,461 «t t Nr . 9 sänuliche Vorräte beicklao-
nahmt smd, die regelmätzige Beendigung der Wirkungen de/Be-K [’r^ r »«- »-««, .. «».ch.An
b- , ,M , 1 fr '8" '" '9 , >- »' M - Dl - K-l, »«g,, „ ld-g-!,a,ch - ft
jnfiflin >1 sr  r 4,°^ ' e nUr ,m Notfälle bei unverständigen oder böS-
211 ,&ei'" D0" mttd bn  E - eignung Gebrauch machen

Ich ersuche die Magistrate der Städte und die

tXTtff ' Vr ** ' ' ’ 0eH' äfe  b -r Ausführ ^ ngsan-
w 2 * 4 &0r0uf  h ' nzuwirken , daß die Besitzer den Ver-
kuuf an den Kommissionär der Kriegsgetreideqesellsckaft die ia .,ö'

handlg vornehmen . ES liegt dieS in eigenen Interessen der Besitze
d^ Enteignung und förmlichen Abschätzung eine ge'

ringere Entschädigung zu gewärtigen haben . 0
Der Königliche Ländrat.

I . V . :
v. Bernus.

Bekanntmachung.

Jimirfbff,allen « ,od,n kaii , auf d,« » ^ f "uu^ M « »"' ", te ' So !'
K ^ Jf " 1 ** ■ »Ä MO «t
« U ? ; sr zs *

Ich Nebe dieS zwecks Verwertung bei Ausfüllung der Anreiae

rät/bekannt ^ « - standSaufnahme der Getreide - und Mehlvo/

Bad Homburg v. d. H . , 3 . Februar 1915.

Der Königliche Landrat.
I . B . : o. Ber n us.

Biehseucheiipolizeilichc Änordnuna.
Zum Schutze gegen die Maul - und Klauenseuche wird hier-

«i -, ». rafid- ul -u ja Wi-Sbad-U sulg-»d,ä b,ft,Znt“  ®

SWfle ^ 'b - »ch-s b-r

a) Sm ^ ?, OJ U" 0 . ÖOn  Kiauenoiehmärkten , mit Ausnahme der
^chlachtviehmarkte m Schlachtviehhöfen , sowie der Austrieb von
Klauenoieh auf Jahr - und Wo.henmärkte . Dieses Verbot er-

. , ^ t sich ° uch auf marktähnliche Veranstaltungen.
» Der Handel mit Klaue,wieh , auch derjenigen mit Geflügel der

ohne vorgan 0,ge Bestellung entweder außerhalb des Gewe'jnde-
bez.rks der gewerblichen Niederlassung deS Händlers oder ohne
Begründung einer solchen statlfiuüet . Als Handel im Sinne

doS Aufsachen von Bestellungen du,ch
i£? & £ 2sr "■ t,,ven- 608  -

C> V«" ri tU? 0 °°Z Versteigerungen von Klauenoieh . ? as
Verbot ftndet keine Anwendung auf Viehversteigerungen auf
dem eigenen nickt gesperrten Geböfte des Besitzers . ,v°vn nur
im B (T ^ ?mUse kommen, die sich mindestens drei Monate
im Besitze des Versteigerers befinden

5 S ? * i WtU ZB öffentlichen Tierschauen mit Klauenvieh.
Abs 3 N A B T " "suchend erhitzter Milch (§ 28
JI' P QU§ «ammelmolkereien an landwirtschaft - '
liche Betriebe in denen Klauenoieh gehalten wird , sowie die
Molke » / '/ ° IT 6en  e 'geneu Viehbeständen der
Molkerei ferner d,e Entfernung der zur Anlieferung der Milch
der ^ ^ / ^ 'dfbrung der Milchrückstände benutzte» Gefäße aus
der Molkerei , bevor sie desinfiziert sind vgl . Z I I Abs. 1 Nr
9 , 10 der Anweisung sür das DeSinfektionsverfahren

8 2.
Es sind ferner verboten:

a ) Blehma .kte und öffentliche Tierschauen , soweit sie andere Tier-
galtungen als Wiederkäuer und Schweine betreffen:

2ell W °ch-nmärkte , auch wenn auf ihnen Vieh nicht ge-

c) Körungen von Tieren jeder Gattung.
§ 3

Verordnung tritt sofort in Kraft - sie wird aufgehoben

Äet beseiMt * Seuchenverschleppung für das BeoblchtungS -'
_ 8 4.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen unter,

liegen den Ltrafvorschriften der LS 74 - 77 einsckl des m,0 s,s

gesetze, vom 26 . Juni 1909 (Reichsges.-Bl . S 5I9 ).. " 'rhseuchen.
Der Königliche öanörat.

- — - _ ®. : v. B er n u $,

Bod Homburg 0. d. H., den 1. Februar 1915.
In den Gemeinden Wickstadt und N i e d er - ?sl or  l. a d t

lfl il" * ' «“ ' ■ “ »* » i° - . nf- uch? f. fi, ! fi,m'

Der Königliche Landrat.
I . B.

v.  BernuS.

Frankfurt  a . Main , 11 . Januar 1915

gemei? 'öeHe °/ ^ *? ^ Kugelschutzpanzern wird hierdurch all¬
gemein verboten . Ausgenommen von dem Verbot sind diri -ni ^..»
MnT/f "*6 ° 0ü ber ^rwehrprüfungskommisston geprüft und nach

-ächSi -n ? . S " " «" »9» ' ' u- brauchbar b-faud . a « ard,a.

^ 18 . Armeekorps
Stellvertretendes Generalkommando.

Der kommandierente General,
gez. Freiherr von Gail.
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Lcrndwir f̂chcrstLrche

’fücnud der yornunq gnädig macht.
Bringt der Lenz den Frost dei Nacht.

Februar hat seine Mucken
Baut von Eis oft feste Brucken.

st der Februar kalt und trocken,
oll der August sehr heiß werden.

Diel Nebel im Februar.
Bringt Regen oft im Jahr.

Scheint an Lichlmeh (2 ) die Sonne he'.'; .
So kommt noch viel Schnee und Eis.

Wrnn 's an Lichtmetz stürmt und schneit.
Ist der Frühling nicht mehr weit.

Wenn im Hornung die Mücken schwärmen.
Mutz man im März die Ohren wärmen.

Hat 's in der Petersnacht (22.) gefroren.
Läht dann der Frost uns ungeschoren.

Oie Tätigkeit ües Lsnüwiris
im Klonst/ edrusr.

Von M. D a n kl e r.
Mit dem Monate Februar beginnen die Tage

merklich zu längen, und trotzdem der Winter
Anstrengungen macht, seine Herrschaft zu halten, so
mehren sich doch täglich die Frühlingszeichen.
Jedes Frühlingszeichen aber ist für den Landmann
eine Mahnung, sich mit den Geschäften des Hauses
und Hofes zu tummeln und sich auf die jetzt schnell
herankommende wichtige Saatarbeit vorzubereiten.
Zu den Vorbereitungen gehört die Beschaffung
erstklassigen Saatgutes und der notwendigen
Handelsdünger. Bei der Beschaffung der letzteren
möchte ich heute auf das schwefelsaure Ammoniak
Hinweisen, ein deutsches Jndustrieprodukt, dessen
großer Wert von Jahr zu Jahr mehr anerkannt
wird. Die Düngung (Kopfdüngung mit schwefel¬
saurem Ammoniaks bringt eben Vorteile, die sehr
schwer ins Gewicht fallen, und wo Mißerfolge
Vorkommen, sind sie auf falsche Anwendung
zurückzuführen. Schwefelsaures Ammoniak muß
recht früh angewandt werden, damit es mit dem
beginnenden Wachstum sofort seine Wirkung aus¬
üben kann. Es düngt dann ebenso kräftig als
nachhaltig und sind selbst in leichten Böden keine
Verluste durch Auswaschen zu befürchten. Mit
Ammoniak gedüngtes Getreide bringt kräftiges
Wachstum und gehaltvolle Frucht, neigt aber leicht
zum Lagern. Ist der Februar gelinde und nicht
zu naß, so können schon eine Reihe bon Feld¬
arbeiten erledigt werden. So werden Wasser¬
furchen und Wasserabflüsse nachgesehen und
reguliert. Aust leichten sandigen Boden fährt
man nun Dünger für die Sommerfrüchte, der
unter diesen Umständen meist besser wirkt als im
Herbste aufs Feld gebrachter. Was von Pflug¬
arbeit noch vorliegt, muß bei günstiger Witterung
wfort in Angriff genommen werden. In besonders
günstigen Jahren und Gegenden kann die Be¬
stellung der Sommerfrüchte schon beginnen und
ebenso das Walzen der durch Frost gehobenen
Wintersaaten.

Die Wiesen  werden gereinigt, geeggt
und gedüngt. Als Düngung kommen hier in
erster Linie Thomasmehl und Kainit in Betracht,
doch soll man auch den Stickstoff nicht vergessen,
der auch hier in der Form von schwefelsaurem
Ammoniak mit Vorteil gegeben werden kann.
Thomasmehl gibt nicht nur viel, sondern auch
gesundes Futter und verhindert die Knochenweiche
des Viehes, Kali m cht das Futter gehaltvoll
und schmackhaft, und Ammoniak treibt zu schnellem,
fröhlichem Wachstum Eine mittlere Wiesen-
Nummert

und Weideudüngung erfordert pro Hektar etwa
500 Kg. Thomasmehl, 6 Kg. Kainit und 200 bis
250 Kg. schwefelsaures Ammoniak. Der Erfolg
ist sicher und die Verzinsung groß. Auf moorigen
Wiesen mit weichem Untergurnde paßt inan,
wenn möglich, den Zeitpunkt ab, wenn die Ober¬
fläche ausgetaut, der Untergrund aber noch ge¬
froren ist, da man zu dieser Zeit am besten mit
Gespannen arbeiten kann.

Im Gemüsegarten  grabe man bei
mildem Wetter die Saatbeete für die langsam
keimenden Gewächse und säe baldmöglich Schwarz¬
wurz, Kerbel, Wurzel- und Schnittpetersilie und
Möhren, dann aber auch Früherbsen und dicke
Bohnen (Puffbohnens aus . Samen , die von
Sperlingen , Kücken, Tauben usw. angegriffen
werden, färbt man mit der Schreckfarbe Antiavit.
Die Samen werden dadurch tiefblau und von den
Vögeln nicht gefressen. Die Kosten sind gleich
Null, denn 50 Gramm Antiavit genügen für
einen Scheffel Getreide, reichen also im Garten¬
betrieb für Jahre aus und kosten nur 50 Pfg.
Anfangs Februar ist es dann auch hohe Zeit , die
Erbsen und Puffbohnen vorzukeimen, damit man
bereits im ersten Junidrittel junge Puffbohnen
erhält . Gegen Ende des Monates kann man
Feld-, Schnitt- und Kopfsalat, auch Spinat,
Zuckerwurz und Pastinaken ins Freie säen. Da¬
gegen kann ich nur warnen , Blumenkohl ins Freie
zu pflanzen, da er den Frost zwar aushält , aber
schlechtere Köpfe liefert. Ins Mistbeet kann man
bereits alle Frllhgemüse säen, so Wirsing, Kohl¬
rabi, Rot- und Weißkohl, vor allem aber den schwer
keimenden Sellerie . Von frühem Weißkohl oder
Weißkraut empfehle ich einen Versuch mit „Heine¬
manns Juni Riesen", der bei mir alle anderen
Sorten übertraf und auf mehreren Ausstellungen
gekrönt wurde.

Im Ob st garten  werden noch Pfropf-
reifer geschnitten und bis zum Gebrauch an einem
schattigen Orte in die Erde eingeschlagen. Die
Obstbäume werden noch weiter beschnitten und
ausgeputzt, die Wasserschosse entfernt und die
Raupennester vernichtet. Junge Bäume werden
bezogen und gepflanzt. Schattige Stellen , die
noch wenig ausgenützt werden, bepflanze man
mit Nordkirschen; vorzüglich ist die schnell und
willig tragende Ostheimer Weichsel. Die Nach¬
frage nach guten Einmachkirschen steigt von Jahr
zu Jahr und werden für Weichsel, Lotkirsche usw.
gute Preise bezahlt. Schlechttragende Bäume
und auch solche, deren Früchte arg unter Füsi-
kladium leiden, werden umgepfropft und dadurch
in kurzer Zeit fruchtbar gemacht.

Im Pferde st alle  beobachte man die
tragenden Stuten und weise ihnen nur leichte

Arbeit zu, die ihnen Bewegung verschafft, ohne sie
anzustrengen. Züchter, welche auf den Verkauf
von Militärpferden hinarbeiten, müssen sich genau
mit den Bedingungen bekannt machen, besonders
auch, was die Größe anbetrifft. Militärpferde
sollen nicht größer als 1,62 Meter sein und manche
wurden nur zurückgewiesen, weil sie größer waren.

Im Rindvieh st alle  werden noch immer
Zuchtkälber aufgestellt und so der Viehstand ver¬
größert. Es ist dieses überall möglich, wo zugleich
durch kluge Anweisung der Kunstdüngerder Ertrag
der Wiesen und Felder vermehrt wird. In den
letzten Jahren ist schon viel geschehen, wird aber
die begonnene Vermehrung durchgefllhrt, so wird
auch das Ziel, Deutschland mit eigenem Fleisch
zu versorgen, erreicht werden. Bei der Aufzucht
des Jungviehs ist darauf zu achten, daß kein
Futter verabreicht wird, welches durch seine Masse
den Darm zu schwer belastet. So ist bei Fütterung
von Schnitzeln und Schlempe große Vorsicht an¬
zuraten.

Der Schweine  st all  soll noch immer
warm und trocken gehalten werden. Wer mehrere
Sauen hält , soll nach Möglichkeit darauf knn-
arbeiten, daß sie ungefähr zu gleicher Zeit ferkeln
damit man überzählige Junge der einen der
andern überweisen kann. Im anderen Falle
lohnt es sich immer noch, überzählige Ferkel mit
der Flasche zu ziehen. Alle Biehsorten sollen auch
in den Wintermonaten tüchtig gereinigt und ge¬
striegelt werden.

I m Sch a f st a l l e ist die Winterlammung
noch im Gange und hat der Schäfer daher alle
Hände voll zu tun, damit Schafmütter und Lämmer
nicht zu Schaden kommen. Auch der Bocksprung
zur Sommerlammung kann noch stattfinden, doch
wird man bei geschlossenen Schäfereien aus
ökonomischen Gründen sowohl von der Sommer-
als der Herbstlammung absehen. Es muß in der
Schafzucht mehr und mehr die Absperrung der
Böcke angestrebt werden, damit durch richtige
Zuchtwahl bessere Tiere erzielt werden. Beiin •
wilden Sprung oder Wildritt kann von einer
planmäßigen Zucht keine Rede sein.

Im Kaninchen  st all  wird der Zucht¬
betrieb wieder ausgenommen. Namentlich ist
dieses in Zuchten' der Fall , wo die Tiere in gut
geschützten Ställen untergebracht werden. Hier
braucht der Züchter auch in strengen Nachwintern
nicht für die Jungen besorgt zu sein. Zur Zeit
sollen die Züchter auch die Zucht auf Haar und
Pelz nicht außer acht lassen. Wer heute, wo die
Nachfrage nach Pelzen von Jahr zil Jahr steigt,
gute Pelztiere zieht, kann soweit kommen, daß er
das Fleisch vollkommen»mlonst hat.

Jahrgang 1015,



3 nt 0) e f l tl g e I ft a 11 tft uid)t viel Neues.
2he meiften  Hühnerrassen fegen  jefj .t Es ist die
höchste Zeit , die Zuchtstämmezu vereinigen. Zur
Zucht dürfen nur die- besten Hühner und Hähne
ausgewählt werden, da nicht nur die Tugenden,
fo ! ern auch ; te Untugenden sich stark vererben.
Die Zucht von Bastarden ist zu verwerfen. Sie
legen m erster Generation gut, doch wird die
Nachzucht stets schlechter.

Am Bienenstände  ist Ruhe noch
immer Hauptbedürfnis, jedoch müssen die Stöcke
jevt schon fleißig beobachtet werden. Die Königin
beginnt mit der Eierablnge, Das Geniüll muß
genau untersucht werden. Es verrät dem Züchter
viel, was ihm sonst verborgen bleibt. Ausgerissene
Larven oder bereits abgestorbene junge Bienen
deuten auf Weiselrichtigkeit, Brausen die Stöcke,
o fehlt etwas. Der Züchter muß untersuchen, ob

Wasser- oder Luftnot herrscht. Bei günstiger
Witterung werden Ende des Monats die Pollen
des Haselstrauches eingetragen.

Lcrndwirtscbcrft
■4t*. *A.

Einsacher Kcimapparat . Um das Saatgut
auf seine Keimfähigkeitzu prüfen , nehme man
auf der Platte oder in der heißen Ofenröhre
ausgeglühten Sand , rühre ihn auf einem flachen
Teller mit reinem Wasser zu einem dünnen
Brei an, streue langsam trockenen Sand in großem
Überflüsse darüber, gieße endlich das überflüssige
Wasser wieder ab und teile mit einem Messer durch
zwei Querschnitte die Sandfläche in vier Viertel¬
kreise; jeder solcher Viertelkreis wird mit 25 Sarnen
besteckt, die man, so wie sie einem gerade in dietand kommen, aus dem gut durchgemischtenamenhaufen abzählt. Das Ganze wird mit
einem etwas kleineren Teller bedeckt und in der
Stube stehen gelassen. Das vom Sande auf¬
gesaugte Wässer hält durch vierzehn Tage vor,
also lange genug, um so ziemlich alle wirklich
keimfähigen Samen zum Keimen zu bringen;
die angekeimten Samen werden täglich entfernt
und ihre Zahl notiert . Bei Rübensamen, wo die
hervortretenden Würzelchen die Körner aus dem
Sandboden ansheben würden, muß ein Stück
grobes Drahtsieb und darüber ein Stück Glas
aufgelegt werden. Die Sache ist so einfach, daß
jeder Landwirt sie sich leicht selbst herzustellen
vermag und dadurch wenigstens vor allzu grobem
Betrug bewahrt bleibt. Als Anhaltspunkt dafür,
wieviel Prozent Keimfähigkeit bei den verschiedenen
Samenarien gefordert werden können, diene
folgendes: Rotklee 88 Prozent , Weißklee 76,
Bastardklee 7g, Inkarnatklee 82, Luzerne 87,
Hopfenklee 77, Schotenklee 66, Esparsette 77,
Wundklee 80, Timoteegras 90, Wicken und Erbsen
85, Mais und Lein 90, Buchweizen71, Kohlarten
90, Weizen 95, Roggen 95, Gerste 95, Hafer
90 Prozent . Rübsamen soll höchstens 20 Prozent
keimunfähige Knäuel enthalten, und die übrigen
80 Knäuel sollen wenigstens 120 Keime treiben.

Bcrsütternng von Kartoffeln . Vielfach hört
man heute die Klage, die Landwirte würden ihre
Kartoffeln nicht verkaufen, sondern zur Vieh-
fütterung verwenden. Die so sprechen, denken
wieder nicht daran, was eine solche Fütterung
dem Landwirte kostet. Die Kartoffeln kosten heute
3,50 Mk, pro Zentner , also pro Pfund 8—4 Pfg,
Füttert der Landwirt nun pro Tier und pro Tag
35 Pfd . Kartoffel, so kosten ihm diese stark1.20 Mk,
während er 40 Pfund Rüben, die ungefähr den-
selben Nährwert haben, für 40 Pfg , hat. Wenn
der Landwirt also in größerem Maße Kartoffeln
füttert , so tut er dieses zu seinem eigenen Schaden,
und daher tut er es sicher nicht ohne Not,

Latrinenjauche im Kampfe gegen die Wühl-
oder Scharmaus. Zu den allerschädlichsten Tieren
die Feld und besonders Garten heimsuchen, gehört
an erster Stelle die Wühlmaus, Nach Art des
Maulwurfs Gänge grabend, verschont sie nicht,
>vas irgend freßbar ist, Blumenwurzeln aller
Art, Möhren : und Sellerieknollen, aber auch die
Wurzeln der Obstbäume und Beerensträucher
luerden abgenagt und so die Bäume im Wachstum
gestört oder gar zum Absterben gebracht. Die

meiften Wittel Verlagen lje.br
Jahre ein einfaches Verfahren ervrobt, welches
mich voll befriedigt. Ich suche mir einen Haupt
gang der schädlichen Nager und lasse solange La
trinengülle hineingießen, als die Röhre nur schlucken
;ann. Dazu ist aber manchmal mancher Eimer er¬
forderlich, und habe ich vor einigen Tagen in eine
Röhre über 30 Eimer hineingießen lassen. Dafür
bin ich aber auch sicher, daß die Mäuse sich für
längere Zeit aus der Nähe dieser Röhren sernhalten
werden. Man könnte nun annehmen, die Latrinen -
jauche in so großem Maßstabe angewandt, sei
ein zu kostspieliges Vertilgungsmittcl; doch dem
ist nicht so, weil die Röhren der Mäuse flach liegen
und so die Dungkraft der Güte dem Boden
zugute kommt und nicht verloren geht, Die Jauche
in dieser starken Anwendung ist aber nicht nur
Vertreibungs-, sondern auch Vertilgungsmittel,
indem besonders die Nester der Wühlmaus, wenn
sie von der Gülle erreicht werden, verloren sind.
Dieses geschieht immer, wenn die zum Beschütten
gewählte Hauptröhre etwas Gefälle hat. Um
flüssige Latrinengülle in genügender Menge zu
erhalten, ist es anzuraten, das Dach der Lattine
mit einer Rinne , einem sogenannten Kandel, zu
versehen, der das Wasser vom Dache ansammelt
und direkt in den Latrinenbehälter führt. Die
Anwendung geschieht am besten mit einer alten
Gießkanne, natürlich ohne Brause , Im Winter,
wenn der Garten leer wird, kann man auch mit
Gift arbeiten und damit gute Erfolge erzielen.
Von Giften haben sich am besten bewährt Phos¬
phor und Arsenik, Ersteres wird gewöhnlich als
Phosphorlatmerge verwendet, Arsenik wird in
ausgehöhlte Wurzelknollen (Mohren, Selleries
gefüllt und diese in die Röhren der Wühlmäuse
eingegraben. Natürlich muß hier höchste Vorsicht
gebraucht werden, und ist es auch noch nicht so
leicht, in den Besitz dieses Giftes zu gelangen.

Iütternng.

Zubereitung des Futters unserer Haustiere.
Um unseren Haustieren das Futter "recht be¬
kömmlich und schmackhaft zu machen, muß es zuerst
ordentlich zubereitet werden, dann ist es auch besser
haltbar und von der Temperatur wenig beeinflußt.
So wird aus Gras und Klee Heu gemacht, aus
Schnitzeln, Rübenblättern und anderen Futter¬
mitteln wird Sauerfutter oder Südproßfutter
hergestellt. Auch das Zerkleinern, Schneiden,
Quetschen, Mahlen, Kochen, Dämpfen und
Brühen ist sehr geeignet, die Verdaulichkeit zu
befördern. Das Haferstroh soll für Pferde 2 Zttn,
lang, für Rindvieh 4—5 Ztm, lang geschnitten
iverden. Dagegen wird Grünfutter nur in den
seltensten Fällen geschnitten; nur bei der Mischung
mit Häcksel wäre dies anznraten, da zu leicht
Störungen in der Verdauung und Blähungen
eintteten könnten. Zur Erleichterungdes Fressens
werden auch die Hackfrüchte zerschnitten, und sie
werden alsdann mit andern Futterstoffen vermischt.
Was die Rüben angeht, so schneide man sie für das
Rindvieh in Scheiben von,4 Ztm, Durchmesser
und- für das Jungvieh 2 Zttn , in der Dicke und
Breite . Man hüte sich also sehr vor dem Schneiden
von zu dicken und großen Stücken, weil dies für
die Tiere wegen des Schluckens gefährlich werden
könnte. Auch ist das Quetschen von großem
Vorteil. Bei Pferden soll der Hafer in ganzen
Körnern verabreicht werden, bei jungen jedoch nur
in gcq wtschten Körnern, Dagegen sollen Gerste,
Mais usw, nur in geschrotenem Zustande gegeben
werden. Für das Rindvieh, sowie für die Schweine
sollen nur Körnerfutter gemahlen werden. Bei
den von den Tieren so sehr beliebte» Mehlen und
Kraftfuttermitteln ist sehr zu beachten, daß sie fo
wenig wie möglich angefeuchtct werden, sonst
könnte es leicht Vorkommen, daß das Mehl beim
Fressen fortgeblasen würde. Auch harte Ölkuchen
gibt man am heften fein gemahlen. Endlich
dient zur Beförderung der Verdauung das Kochen
oder Dämpfen, welches namentlich hei größeren
Mengen Kartoffeln usw, angekvandt wird. Ge¬
kochte oder gedämpfte Kartoffeln müssen den
Tieren geguetscht gegeben werden. Beim so¬
genannten Rauhfutter ist cs höchst überflüssig,
es mit kochendem Wasser zu überschütt n, da
dadurch der Wert desselben beeinträchtigt wird.

Beobachtung des Milchviehes. Der Winter
ist zuni Beobachten des Milchviehes sehr geeignet,
Wer Milch in die Stadt verkauft, muß besonders
aiif den Fettgehalt der Milch achte» und die
Krihe feststellen, deren Fettgehalt zu gering ist.
Er kann sonst in die Lage kommen, als Betrüger
und Milchfälscherbestraft zu werden, ohne daß
er dafür kann. Es ist ja nicht richtig, aber doch
stellenweise üblich daß die Polizei eine gewisse
Anzahl von Prozenten Fett vorschreibt und
alle Milch konfisziert, die geringeren Gehalt hat.

Abnorme Färbung der Kuhmilch ist nicht
selten und bringt den Milchwirten oft empfind¬
lichen Schaden, trotzdem die Milch manchmal
noch ganz gut brauchbar ist. Die meisten dieser
Färbungen werden durch den Einfluß von Bazillen
oder Bakterien hervorgerufen, die auf die ver-
schieden«» Bestandteile der Milch auch in ver-
schiedener Weise einwirken können. Die bläuliche
Farbe entsteht durch die Einwirkung eines Bazillus
auf den Käsestoff, Es entsteht dadurch Anilinblau,
Die rötliche Farbe entsteht, wenn seine Blut-
gefäße desEuters springen, aber auch durch beson¬
dere Bakterien. Im ersteren Falle wird die Milch
nach dem Melken bald dunkler, im zweiten Falle
dagegen noch schärfer, Bittere Milch wird erzielt
durch falsche Fütterung , z, B , bei übermäßiger
Rübensütterung. Solche Milcb ' als Kaffee-
milch keinen Wert und wird , den Käufern
zurückgewiesen. Nützt eine Futteranderung nichts,
so ist das Euter zu untersuchen, da auch Euter¬
krankheiten bittere Milch verursachen. Faden¬
ziehende, schleimige Milch entsteht ebenfalls durch
die Einwirkung von Bazillen ; solche Milch ist
vielfach schädlich, soll nie verkauft werden und
kann ihr Verkauf schwere Sttafen nach sich ziehen,
Saure Milch entsteht durch Einwirkung von
Spaltpilzen auf den Milchzucker, Das Souer-
werden bringt i»i Sommer besonders denjenigen
Milchbauern großen Schaden, die größere Mengen
für Bäcker zusammen liefern müssen. Ein ITee-
löffel kohlensaures Natron auf einen Liter Milch
soll hier gute Dienste tun.

chefkügetzircht.
Gegen Kalkbeinc der Hühner bildet Karbo-

lineum ein sehr wirksames Mittel , Es ist jedoch
erforderlich, daß diese Kur gründlich durchgesührt
wird und daß man gleichzeitig den Stall , die Sitz¬
stangen und alle sonstigen Gerätschaften ebenso
gründlich desinfiziert. Durch dieses Mittel werden
die Kalkbeine bald gänzlich verschwinden. Einen
Nachteil hat jedoch dies Heilverfahren darin, daß
die Eierproduktion darunter leidet. Dieser Um¬
stand bedeutet für den Züchter nun einmal einen
Verlust, besonders wenn es nicht möglich ist, die
Kur bis zu einem Termin hinauszuschieben, an
den, die Legetätigkeit nicht so rege ist. Ist dagegen
ein solcher Aufschub nicht möglich, so muß der
Züchter ein anderes Mittel anivenden, welches
die Hühner in der erwähnten Forni iveniger be¬
einflußt, In dieser Hinsicht hat sich nun eine
Lösung mit nachfolgenderZusammenstellungvor¬
teilhaft bewährt. Man nimint einen Teil Soda,
vier Teile kochendes Wasser und xincn Teil Kar-
bolineum und bestreicht mit dieser Lösung die
Beine des gesamten Geflügelbestandes mehrfach
Mit einigen Tagen Abstand , Die gleiche Mischung
unter Zusatz der doppelten Menge Wasser bitte i
ein vorzügliches Desinfektionsmittel für den
Stall , die Sitzstangen, Dungbretter , Nester usw.
Auch ist es vorteilhaft, die genannte Mischung der
Kalkmilch beim Weißen des Stalles zuzusetzen,
0'ür die Desinfektion ist eine Obstbaumspritze zur
Erleichterung und Verbilligung der Arbeit emp¬
fehlenswert. Abu.

Wierrenzucht.
Nachweis von künstlichem Honig. Äkan

unterscheidet künstlichen Honig von natürlichen,
dadurch, daß man einen Tropfen Bleiessig auf
15 Kubikzentinleter einer 20prozentigen Honig-
lösung znsetzt. Nach 20 Minuten der Berührung
gibt künstlicher Honig ein flockiges Sediment,
während dieses bei natürlichem Honig nicht ist



Glicht im merkst, webt Iti sanftem BIblenregen,
Der Geist der Huld um unser Herz.
Das Schicksal klopft mit harten Schlägen
An unsere Brust , und draußen steht der Schmerz.

ur öie HanK Wir schrecken aul , und ziUernd Nntr das Herz
Aus Triimmer seines Friedens nieder^
Tritt näher hin : und erheb dich wieder;
Des Schicksals Bote ist der Schmerz.

Ein Koldatengrab.
* <*

Ä^ ief im Argonnenwalde
Liegt ein Soldatengrab,

Darauf ein Tannenbäumchen
Senkt das Gezweig herab.

Ein hölzern Krenzlein meldet
Den Namen nur und Stand
Des , der den Tod gefunden
Fürs deutsche Vaterland.

Die Lameraden brachten
Noch -einen Kranz herbei;
Auf das die Ruhestätte
Nicht gar so schmucklos sei.

Drauf eilten sie von dannen
Ins feindliche Revier.
Doch süßer Himmelsfriede
Umfängt den Grenadier.

Und wenn die Abcndschatten
Sich senken auf die Flur,
Und friedliche Stille
Herrscht rings in der Natur:

Dann singt ein kleines Vögleiu
Gar zart sein Schlummerlied,
Indes die Abendsonne
Am Horizont verglüht.

Und durch das Tannenbäumchen
Rauscht es wie Harfenton:
„Dein Weihnachten ist droben,
Sei froh , du Erdensohn I"

A. Eimer

Urrtriiglichkeil.
Von A. Eimer.

Wenn eine Mutter fleißig umgeht mit ihre»
Kindern , wenn sie deren Wesen sorgsam studiert,
findet sie bald heraus , wie das eine und andere
genommen und behandelt sein will . Die Kinder¬
stube mit ihren Erfahrungen macht alle Bücher¬
weisheit zunichte . Des Lebens grüner Baum
blüht in der Praxis , nicht in der Theorie . Bei der
Kindererziehung ist besonders mit darauf zu
achten , friedfertige Menschen heranzubilden.
Menschen , mit denen es sich leben läßt , Menschen,
denen die Rechthaberei , die Streitsucht fern liegt,
die rasch wieder versöhnt , gern die Hand zum doch
vielleicht einmal gestörten Frieden bieten.

Es liegt in der Hand der Mutter , solche unter
ihren Augen heranwachsen zu sehen . Wie sie
auch die Verantwortung dafür trägt , wenn in der
Kinderstube der Unfriede herrscht . So reizend
der Anblick einer froh beschäftigten , arbeitenden
oder spielenden Kinderscharr ist, so abstoßend
wirkt das Gegenteil.

Jetzt , im Winter , sind die Kleinen mehr aufs
Haus angewiesen und ihr Tummelplatz ist ein
beschränkterer , als wenn sie sich zur guten Jahres¬
zeit vergnügt im Freien bewegen können . Da
liegt denn die Gefahr des Aufeinanderprnllens
sehr nahe und es liegt eine große Weisheit darin,
ihr rechtzeitig vorzubeugen . Hat sich das recht-
haberische Wesen erst einmal festgesetzt, sei es
auch im ganz kleinen Kinde , so ist es recht schwer
sie auszurotten . Es geht damit , wie mit einer
Wucherpflanze , die immer wieder emporschießt.

obgleich man sie durchaus veruichtet glaubte.
Der gestörte Friede bringt Unzuträglichkeiten
aller Art hervor und , was am Schlinnnsten ist,
die Gemüter werden aus ihrer harmonischen
Ruhe gebracht . Die Mutter muß den Grund
eines ausgebrochenen Streites erforschen und
dann ganz gerecht bei der Schlichtung Vorgehen.
Zwar kann ein Machtwort die lauten Anklagen
der kleinen Gegner augenblicklich verstummen
lassen, damit ist aber der Gerechtigkeit noch nicht
gedient . Vielmehr zieht sich der vielleicht unschuldig
Gekränkte in sich selbst zurück, während der Frie
densstörer triumphiert . So soll es nicht sein ; die
Mutter muß den Streitfall unparteiisch unter¬
suchen und dann sauft , aber energisch erledigen.
Sie darf auch durchaus nicht dulden , daß sich' die
Geschwister gegenseitig verklatschen ; wie sie über-
Haupt nicht immer , wenn es sich um ihr vermeint¬
liches Recht oder Unrecht handelt , ihre Beschwerde
der Mutter vortragen dürfen . Ist diese auch die
natürliche Vertraute ihrer Kinder und dürfen
diese mit den allerkleinsten und den allergrößten
Anliegen zu ihr kommen , so zieht sie doch darin
sofort eine scharfe, nicht zu überschreitende Grenze,
sobald sie einander verklagen wollen . Es gibt ver¬
schiedene Weisen , dieser Untugend zu begegnen.
Ein scheinbares Eingehen auf die vorgebrachten
Anschuldigungen , sogar ein Versprechen auf
Belohnung machen ein gutgeartetes Kind stutzig:
es schleicht sich wohl mit einem leisen Scham¬
gefühl von dannen und versucht seinerseits , den
gestörten Frieden wieder herzu stellen . Ein zweites
Kind ist wieder ganz anders anzufassen ; es wird
auf seine eigene Unverträglichkeit und auf die
häufig genug erprobte Nachgiebigkeit des anderen'
Kindes mit allem Nachdruck hingewiefen . Gefchieht
dies mit liebevollein Ernst , dann sieht der kleine
Streitmacher gewiß sein Unrecht ein und ver¬
spricht der geliebten Mutter Besserung : Wieder
ein anderes Kind muß bestraft werden ; falls es
das Anschwärzen und Verklagen der Geschwister
trotz aller Ermahnungen nicht unterläßt , muß es
einmal ganz für sich allein in einem andern Raum
bleiben . Hört es das frohe Lachen der vergnügten
Geschwister und sieht es die Mutter mit ernstem
Gesichte an ihm Vorbeigehen , dann wird es sich
bald nach Verzeihung und Gemeinschaft sehnen
und sich künftig mehr zusammennehmen.

KneHe irird Kelter.
Sauerbraten . Auf dem Lande ist der Sauer-

braten ein guter Freund der Hausfrau . Er ist
oft der Retter , wenn unerwartet Besuch komnit.
Eine umsichtige Hausfrau wird also so oft wie
möglich einen solchen einlegen . Sehr gut ist es,
den Elsig kochend über das für den Braten be-
stimmte Stück Fleisch zu legen und auch einige
Zwiebeln und Pfefferkörner mit hinein zu tun.
Das Fleisch kanii 8— 10 Tage an einem kühlen
Orte stehen , ehe es zum Braten in die Pfanne
gelegt wird . Zum Braten verwendet man halb
Speck, halb Butter , oder gutes Nierenfett und
Butter zu gleichen Teilen.

Sauerkohl . Der Sauerkohl wird gut ge¬
waschen und mit kochendem Wasser gar gekocht,
was nicht länger als 25 Minuten zu dauern braucht
Darauf wird das Wasser rein abgegossen , das
Gemüse mit ausgelassenemSchweinefett geschmelzt
und einige Löffel frische saure Sahne zugegossen.
Inzwischen hat man Salatkartoffeln in der Schale
gekocht, geschält, wie zu Salat geschnitten und
unter das Gemüse gemengt . Wenn es noch nicht
geschmeidig genug ist, so gibt man noch saure
Sahne hinzu . Sehr gut schmeckt es , wenn das
Gemüse mit feingeschnitteneni Schnittlauch bestreut
wird . Man rechnet ein Tel Salatkartoffeln und
zwei Teile Kraut.

Kauswirtschaft.

englische Ale , in Ermangelung dessen ein anderes
helles Bier , daß Weiße eines Eies , 32  Gramm
Sprit und ebenso viel Ammoniakfpiritus , und
schüttelt alles so lange , bis es gut untermischt ist.
Beim Gebrauch feuchtet man einen Wattebausch
mit der Mischung an und reibt die Schnitzerei
damit ab . Zuletzt poliert man mit einem feinen
Leder nach,

Wie wäscht man Pelzwerk ? ?m besten
taucht man das zu waschende Pelzweri in lau¬
warmes (nicht heißes ) geseihtes Seifenwasser und
drückt es damit wiederholt , ohne zu reiben , aus.
Dies wird mehrmals wiederholt und das Pelzwerk
dann in Regen - oder Flußwasser ausgespült.
Getrocknet wird es in freier Lust oder durch Be¬
streuen mit Stärkemehl und nachfolgendes Aus¬
kämmen.

Kemeinrrühiges.

Weißes Hirschleder zu reinigen . Man wäscht
das Hirschleder in Seifenwasser rein und spült
es in kaltem Wasser nach, dann reibt man es leicht
in Wasser , in das man einige Tropfen Speiseöl
gegeben hat . Hierauf streicht man das Wasser
mit der Hand , so viel als möglich aus (Leder darf
nicht gerungen werden ) und läßt das Leder lang-
sam trocknen , was je nach dessen Stärke bis zu
6 Tagen dauern kann . Halbtrocken , dehnt man es
zur richtigen Größe aus und mangelt es dati'n
mit einem Rollholz glatt.

Schreiben auf Weißblech . Eine dauerhafte
Schrift auf Weißblech läßt sich mit salpeter saurer
Kupferlösung Herstellen. Die Schrift wird mit
einer Gänsefeder , die in die Kupferlösung ge-
taucht wird , aufgetragen . Das Blech muß aber
vorher an der zu beschreibenden Stelle gut ge-
reinigt werden.

Nägel in hartes Holz zu treiben ist oft nicht
leicht . Es empfiehlt sich, die Nägel vorher in
gelbes Bienenwachs zu stecken oder sie damit ab-
zureiben ; man braucht dann in vielen Fällen
gar nicht vorzubohren.

GefundHeitspfkege.

Alte feine Holzarbeiten , Schnitzereien an
feinen Möbeln poliert und reinigt man am besten
mit kolgeuder Mischung : >/r Liter Leinöl , ' /» Liter

Mundspülen und Zähneputzen. Das Reinigen
des Mundes durch Ausspülen mit Wasser sollte
nicht nur des Morgens , sondern auch abends vor
dem Zubettgehen vorgenommen werden , wo es
zum Schutze der Zähne noch notwendige » ist, als
zu Beginn des Tages . Denn die zwischen den
Zähnen angesammelten Speisereste geraten wäh¬
rend der Nachtrnhe mehr oder weniger in Zer¬
setzung und tragen zum Ruin der Zähne sowie
zur Entzündung des Zahnfleisches ganz wesentlich
bei . Während des Tages hingegen wird die
Fäulnisentwicklung durch Sprechen und Kauen
sehr gestört , so daß diese in dieser Zeit nur wenig
vorschreitet . Zum Aussplllen des Mundes nimmt
man stets laues Wasser , in das man ja ein paar
Tropfen eines desinfizierenden Mundwassers
mischen kann . Zu kaltes Wasser mft leicht Zahn¬
schmerzen hervor , da es die Nerven reizt oder
„schreckt" , wie mau sagt . Heißes Wasser dagegen
veriveichlicht das Zahnfleisch und lockert die Zähne.
Will man es besonders gut machen , so verspeist
man vor dem Zubettgehen einen Apfel , der nicht
nur die Zähne desinfiziert , sondern auch das Zahn¬
fleisch und den Hals stärkt, und die Nachtruhe
beguustigt . Überhaupt ist Obst ein vorzügliches
Schutzmittel gegen Zahnfäule (die durch reich¬
lichen Fleischgenuß , Käse und Milchspeisen beför-
dert wird ). Das tägliche Putzen der Zähne —
vielleicht gar mit scheuernden Pulvern — ist nicht
empfehlenswert , da hierbei der sogenannte
„Schmelz " der Zähne im Laufe der Zeit ruiniert
und das Zahnfleisch allzusehr frottiert wird . Es
genügt vollkommen , die Zähne im Winter einen
Tag um den andern , im Sommer täglich einmal
zu putzen. Jedes Kind soll sein eigenes Zahn-
bürstchen befitzen
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I » hem zu einer Herrschaft im südwestlichen
Böhmen gehörigen Waldkomplexe befindet sich
in der Nahe der Grenze eine tiefe, langgestreckte
Schlucht, in welcher noch aus früheren Zeiten,
als in diesem Reviere noch Füchse ihr Wesen oder
vielmehr Unwesen trieben, jetzt ist daselbst dfts
Geschlecht derer von Malepartus ausgerottet,
mehrere Fuchsbaue. Diese dienen jetzt hier und
da Dachs, Iltis , Hauskatze, welche ihren aus eigene
Rechnung unternommenen Iagdansflug etwos
zu iveit ausgedehnt hatten, als „Schlupfwinkel".
Da nun der Revierteil zwischen der beschriebenen
Schlucht und der Grenze von jeher, wahrscheinlich
seiner kühlen Lage wegen, keinen besonderen
Wildstand anfwies, sich deshalb die Veranstaltung
einer größeren Treibjagd nicht lohnte, so besorgte
ich dort den Abschuß der wenigen Hasen allein,
event. nur in Gesellschaft eines Försters und vier
Treibern. Ich stand eben auf einem Fußsteig,
auf der einen Seite der Schlucht, als ein Hase
diese Seite der Schlucht passierte, er war jedoch noch
ni i t weit gekommen, als ihn mein Schuß erreichte.
Er blieb im Feuer und ich hielt es nicht für not¬
wendig, mich weiter viel um ihn zu kümmern,
wendete mein Augenmerk dagegen der Richtung
der ankommenden Treiber zu. Da trasen meine
herumschweifenden Blicke»och einmal den bereits
verendet geglaubten Lampe, wie plötzlich wieder
Leben in ihn kam und er zu dem kaum drei Schritte
entfernten Eingänge eines Baues hinkroch, den
ich früher gar nicht bemerkt hatte, und ehe. ich
mich noch von meinem Erstaunen erholen und'ihn
durch einen zweiten Schuß umlegen konnte, im
Baue verschwand. Mittlerweile waren die Treiber
und auch der Förster Heraugekommen und als ich
ihnen mein Erlebnis erzählte, wollte es mir keiner
glauben. Die Treiber meinten, es wäre wohl ein
Kaninchen gewesen. Auch der Förster behauptete
steif und fest, ich müsse mich getäuscht haben,
was in dem zerklüfteten Terrain leicht möglich
erschien. Um nun allen Zweifeln ein Ende zu
machen und weil ich mir auch die Überzeugung
verschossen wollte, ob ich mich am Ende nicht doch
getäuscht hatte, sandte ich zwei Treiber ab, Grab-
werkzeug zu holen. Es wurde dann sofort mit dem
Graben begonnen, eine schwere Arbeit, da der
Boden hart gefroren. Die Arbeit ging aber doch
verhältnismäßig rasch vonstatten, anfangs war die
Röhre eben, dann neigte sie sich etwas, und als
wird sogegen zwei Meter weit gegraben hatten,
stießen wir auf einen Kessel, in welchem, bexeits
verendet, der Hase lag.

Beim Marderfange verwendet man bekannt¬
lich gern ein frisches Ei, da solches als Köder weit
leuchtet und gern angenommen wird. Bei Frost-

Wetter läuft man Gefahr, daß dasselbe aufplatzt
und später seinen Zweck nicht mehr erfüllt. Mit
besserem Erfolge kann man ein mit Gips gefülltes
Ei benutzen, dessen Inhalt man durch ein großes
Loch auf der Längsseite ausgeblasen hat. In
diese Öffnung legt man einen dünnen Draht,
umgebogen, dessen Enden etwa fingerlang vor-
stehen, zum Befestigen des Köders. Ein dünner
Gipsbrei wird nun mit einem Löfselchen eingefüllt,
ohne daß hierbei Hohlräume entstehen dürfen.
Nach kurzer Zeit schon ist dieses unser Ei vollständig
trocken und hart und kann seinen Zweck lange Zeit
erfüllen. Bei der Venvendung ist es gut, ihm
hin und wieder einen Anstrich von frischer» Eiweiß
zu geben, um hierdurch die volle Witterung zu
erreichen.

Sonderbares Benehmen eines Jltiffes. Kürz¬
lich wurde ich von einem Bauernmädchen geholt,
ich solle schnell komnren, ihre Mutter, welche Dung
fahre, wolle ein Marder beißen. Als ich an den
betreffenden Ort auf die Straße kam, war die
Frau mit ihrern Fuhrloerk noch auf der gleichen
Stelle, und eben ivar ein Banernkuecht dabei
beschäftigt, um mit der Dunggabel dem Iltis den
Garaus zu machen. Die Frau erzählte mir dann:
„Das schwarze Ding sei plötzlich von einer Hecke
auf die Straße gekommen, habe sich aus die Hinter-
beine gestellt und dieZähne gefletscht; in derAngst
habe sich den Knecht, welcher in der Nähe Dung
breitete, gerufen; der Iltis sei aber in seiner
Stellung geblieben, und der Knecht habe ihn
dann mit der Dunggabel totgestochen." Knecht
und Frau versicherten das mir Unglaubliche der
Erzählung. Was wohl den Iltis zu diesem sonder-
bären Gebaren veranlaßt hat, wo doch Hecken
und Straßenröhren usw. reichlich in der Nähewaren?

Im Friihjahr enthält jedes Flußgewäffer
eine mehr oder minder große Anzahl Fischbrut
aller Art. Jeder Teichwirt soll daher, wenn
seine Streich- und Streckteiche mit Flußwasser
gespeist werden, diesem Umstande besondere
Aufmerksamkeit schenken, damit sein Fischwasser
von solch wilden Fischen verschont bleibe. Wir
haben hierbei namentlich die Hechtbrut im Auge,
welche als Laich selbst durch enge Rechen durch¬
geht, ungemein rasch zuwächst und wesentlichen
Schaden verursachen kann unter den gezüchteten
Friedfischen.

Karpfenzucht. Zu einem schnellen und aus¬
giebigen Wachstums des Karpfens trägt eine an¬
gemessene FütterusJ desselben, und zwar in der
Zeit von Anfang April bis etwa Mitte Oktober
wöchentlich zweimal, viel bei. Zu Futtermitteln
eignen sich von vegetabilischer Nahrung: Lupinen.

Erbsen, Roßkastanien, Treber, Malzkeiiiie und
Weizeukleie, dann aber auch Gewürm, Fleisch-
abfälle und Fleischmehl. Lupinen werden, sobald
sie gedämpft worden sind, von den Karpfen
wohl auch im unentBitterten Zustande auigenom
men, schmackhafter sind sie indessen, wenn sie vorher
entbittert werden und dies, tvenn auch in nicht
vollständiger Weise, dadurch bewirkt wird, daß man
am Abend vorher auf die in das Dampssaß ge¬
schütteten Lupinen kaltes Wasser gießt, dasselbe
am folgenden Tage rein absließen läßt und die
Lupinen dann in einen frischen Wasseransgnß
dämpft. Bei Erbsen ist nur erforderlich, daß man
dieselben während 2 Stunden vor ihrer Ver
fütterung in einem mit Wasser gefüllten Gefäße
quellen läßt. Kastanien, die besonders fette und
schwere Karpfen liefern, werden gekocht und dann
mit dein Olknchenbrecher zerquetscht. Malzkeime
und Weizenlkeie feuchtet man stark an und ver
senkt sie dann vorsichtig an den Futterstellen. Bei
starkem Gewitterregen kann die Fütterung aus-
gesetzt merr„n, weil durch denselben den Teichen
viel Fischnahrung zugeführt wird.

Karpfen und Aale in Teichen in der Forellen¬
region lohnend zu kultivieren, ist nur dann möglich,
wenn das kalte Forellenwasser derart nach den
Teichen geleitet wird, daß es sich unterwegs
erwärmt oder wenn die Teiche geringen Zufluß
haben und derart beschaffen sind, daß die Sonne
von Slpril bis September das Wasser gehörigdurchwärmen kann.

Zur künstlichen Fütterung der Teichfifche eignen
sich das Blut- und Fleischmehl am besten. Beide
sind mit einem Gehalt von 60—80 Proz. Roh-
strotein am eiweißhaltigsten, auch enthalten sie
die Eiweißstoffe in der für Fische verdaulichen
Form. Nur muß man darauf achten, Präparate
zu erhalten, deren Nährwert durch Überhitzung
beim Trocknen nicht vermindert wurde; man
erkennt derartige minderwertige Ware an der
dunkleren Färbung, an dem rauheren Gefühl
und an einem stechenden Geruch. Alle abge¬
lagerte Ware ist selbstverständlich zu verwerfen.

Teichfifche benötigen zu ihrem Gedeihen ge-
wisser Nährsalze,namentlich vhosphorsauren Kalkes
und Magnesia. Deshalb sollten die Teiche zeit¬
weilig eine Phosphatdüngung erhalten. Die den
Fischen als Futter dienenden niederen Lebetresen
werden die nötigen Nährsalze überttagen.

Kommt der Fischotter in tiefem Waffer ge¬
zogen, so suche man ihn möglichst kreuzlahm zu
schießen, da ihm dadurch die Möglichkeit des Unter
tauchens benommen wird. Man darf dabei
jedoch nicht vergessen, im Wasser etwas tiefer wie
auf dem Lande zu halten.

Hechtangeln unter dem Eise.
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